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BGH-Leitsatz-Entscheidungen 

  

 
1. BGB: Rechtfertigung von Hinauskündigungsklauseln in Gesellschaftsverträ-

gen 
Urteil vom 10.02.2026, Az: II ZR 71/24  

2. ZPO: Erkennbarkeit der verantwortenden Person bei Nutzung des besonderen 
elektronischen Behördenpostfachs 
Beschluss vom 25.02.2026, Az: VII ZB 29/24  

3. MAR, WpHG: Verleiten zum Insidergeschäft 
Urteil vom 19.11.2025, Az: 2 StR 224/25  

 

Urteile und Beschlüsse:

1. BGB: Rechtfertigung von Hinauskündigungsklauseln in Gesellschaftsverträgen 
Urteil vom 10.02.2026, Az: II ZR 71/24 
a) In den Personengesellschaften und der GmbH sind gesellschaftsvertragliche Rege-
lungen, die einem Gesellschafter, einer Gruppe von Gesellschaftern oder der Gesell-
schaftermehrheit das Recht einräumen, einen Mitgesellschafter ohne sachlichen Grund 
aus der Gesellschaft auszuschließen (freie Hinauskündigungsklauseln), oder vergleich-
bare schuldrechtliche Regelungen grundsätzlich nach § 138 Abs. 1 BGB nichtig, es sei 
denn, sie sind ausnahmsweise wegen besonderer Umstände sachlich gerechtfertigt. 
Maßgeblich ist insoweit eine tatbestandlich gebotene Gesamtbetrachtung sämtlicher 
Umstände und der beiderseits beteiligten Interessen im jeweiligen Einzelfall (Festhal-
tung BGH, Urteil vom 19. September 2005 - II ZR 173/04 , BGHZ 164, 98, 101 f. - 
Managermodell; Urteil vom 7. Mai 2007 - II ZR 281/05 ,ZIP 2007, 1309Rn. 19 f.). 
 
b) Eine Hinauskündigungsklausel ist sachlich gerechtfertigt, wenn einem Geschäfts-
führer die Gesellschafterstellung wegen seiner Geschäftsführerstellung und zu einem 
mit dieser Stellung verbundenen Zweck, der mit der Beendigung seiner organ- oder 
dienstvertraglichen Bindung oder Tätigkeit entfällt, eingeräumt wird und seiner mit-
gliedschaftlichen Beteiligung als Gesellschafter in Anbetracht ihrer Ausgestaltung 
auch im Übrigen keine relevante eigenständige Bedeutung gegenüber seiner Ge-
schäftsführerstellung beizumessen ist. Das setzt nicht zwingend voraus, dass der Ge-
schäftsführer mit der Beteiligung kein oder nur ein geringes wirtschaftliches Risiko 
übernimmt. 
 

  

2. ZPO: Erkennbarkeit der verantwortenden Person bei Nutzung des besonderen 
elektronischen Behördenpostfachs 
Beschluss vom 25.02.2026, Az: VII ZB 29/24 
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a) § 130a Abs. 3 Satz 1 ZPO erfordert nicht, dass bei Nutzung eines besonderen elekt-
ronischen Behördenpostfachs als sicherem Übermittlungsweg die das elektronische 
Dokument einfach signierende Person mit derjenigen identisch ist, die es versendet. 
 
b) Die verantwortende Person muss bei der Übermittlung eines Dokuments unter Nut-
zung eines besonderen elektronischen Behördenpostfachs als sicherem Übermittlungs-
weg aus der Signatur zu erkennen sein. Zur Wahrung der Form des § 130a Abs. 3 Satz 
1 ZPO ist es nicht ausreichend, wenn ein elektronisches Dokument mit dem Namens-
zug einer Person einfach signiert wird, die dieses nicht inhaltlich verantwortet. 
 

  

3. MAR, WpHG: Verleiten zum Insidergeschäft 
Urteil vom 19.11.2025, Az: 2 StR 224/25 
1. Der Adressat einer auf der Grundlage von Insiderinformationen erteilten Empfeh-
lung unterliegt nach der Sonderregelung des Art. 8 Abs. 3 MAR dem insiderrechtli-
chen Erwerbs- und Veräußerungsverbot, selbst wenn die Empfehlung nicht mit der 
Mitteilung der Insiderinformation einhergeht. 
 
2. Für die Verwirklichung des Tatbestandes von § 119 Abs. 3 WpHG ist nach allge-
meinen strafrechtlichen Grundsätzen ( § 15 StGB ) erforderlich, aber auch ausrei-
chend, dass der Täter wenigstens mit Eventualvorsatz im Hinblick auf alle gesetzli-
chen Tatbestandsmerkmale handelt. Aus Art. 14 Buchst. a), Art. 8 Abs. 3 MAR erge-
ben sich keine weitergehenden Anforderungen an die subjektive Tatseite; gleiches gilt 
für Art. 14 Buchst. c), Art. 10 Abs. 2 MAR. 
 
3. Eine Strafbarkeit nach § 119 Abs. 3 Nr. 2 Alt. 2 WpHG in Verbindung mit Art. 14 
Buchst. b), Art. 8 Abs. 2 und 4 MAR setzt voraus, dass der Verleitende selbst über 
eine Insiderinformation im Sinne des Art. 7 Abs. 1 und 2 MAR verfügt. 
  

 

 


